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Gesuch zur Durchführung eines Kleinanlasses  
 
Bitte das Merkblatt "Bewilligung von Anlässen und Veranstaltungen" beachten und allfällige weitere Bewilligungen einholen. 
 
Das vollständig ausgefüllte Formular ist bei der Gemeindeverwaltung spätestens 1 Monat vor der Veranstaltung 
einzureichen (die Einwohnergemeinde kann eine kürzere Frist setzen). 
 
Organisator / Verein ☐ Verein ☐ Privatperson ☐ Andere 
    

Name:  
(bei mehreren teilnehmenden Vereinen, Personen, Firmen, Ausstellern, etc. ist eine Teilnehmerliste beizulegen) 
 

Bezeichnung des Anlasses:  
Art / Zweck des Anlasses:  
  

Verantwortliche Person Name, Vorname:  
 Geburtsdatum:  
 Adresse:  
 PLZ/Ort:  
 Telefon P:  
 Mobil:  
 E-Mail:  
  

Datum und Zeit: am  von  bis  Uhr 
        

Durchführungsort:  
  

Erwartete Besucherzahl: ☐ bis 200 ☐ 200 bis 400   
     

Getränke-/ Speiseangebot: ☐ vergorene Getränke (Bier, Wein) ☐ gebrannte Wasser (Schnäpse) 
 ☐ alkoholfreie Getränke ☐ warme und kalte Speisen 
Der Gesuchsteller wird darauf aufmerksam gemacht, dass gemäss Art. 14 Abs. 1 und Abs. 1 des Bundesgesetzes über Lebensmittel- und 
Gebrauchsgegenstände vom 20. Juni 2014 (Lebensmittelgesetz, LMG / SR 817.0) an Kinder und Jugendliche unter 16 Jahren keine 
alkoholischen Getränke abgegeben werden dürfen. Laut Art. 41 Abs. 1 des Bundesgesetzes über die gebrannten Wasser vom 21. Juni 
1932 (Alkoholgesetz, AlkG; SR 680) dürfen an Jugendliche unter 18 Jahren keine gebrannten Wasser abgegeben werden. An Jugendliche 
zwischen 16 und 18 Jahren dürfen lediglich vergorene alkoholische Getränke (Bier, Wein, Most, Schaumwein), aber keine gebrannten 
Wasser (Spirituosen, Aperitifs, Alcopops sowie deren Verdünnungen) abgegeben werden. Widerhandlungen werden gemäss Art. 12bis 
des Gesetzes über das kantonale Strafrecht und die Einführung des Schweizerischen Strafgesetzbuches vom 19. September 1940 (EG 
StGB; BGS 311.1) sanktioniert. 
 

Musikalische Unterhaltung: ☐ ja ☐ nein   
Name Band / DJ:  
  

Kleinlotterie (Lotto / 
Tombola): 

☐ ja ☐ nein Meldepflicht von bewilligungsfreien Kleinlotterien gemäss  
Art. 41 Abs. 2 des Bundesgesetz über Geldspiele 
(Geldspielgesetz, BGS / 935.51). 

 
Die verantwortliche Person stellt hiermit das Gesuch um Erteilung einer Kleinanlass-Bewilligung und bestätigt 
 

☐ die Richtigkeit der aufgeführten Angaben und handlungsfähig zu sein; 
☐ im Namen des Veranstalters handeln zu dürfen; 
☐ die Brandschutzbestimmungen und Empfehlungen für dementsprechende Anlässe zu kennen und eingehalten werden; 
☐ über die Rettungs- und Fluchtwege am Veranstaltungsort vollständig und lückenlos im Bild zu sein; 
☐ über die Vorschriften des Jugendschutzes in Kenntnis zu sein und das Personal entsprechend zu instruieren; 
☐ die Grenzwerte und die Bestimmungen der SLV (Schall- und Laserverordnung) zu kennen und einzuhalten; 
☐ dass genügend Parkplätze zur Verfügung stehen und gegebenenfalls ein Verkehrsdienst organisiert ist. 
 
Ort, Datum:  Unterschrift:  
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